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Scheidungshäufigkeit scheint sich jedoch abzuschwächen, internationaler Vergleich
dıe Ehen ın den katholischen Bundesländern sind aber
nach wıe VOrLr wenıgsten scheidungsantäallig. Unter dem Scheidungshäufigkeiten verschiedener Staaten mıteinander
Bundesdurchschnitt lagen außer den schon erwähnten vergleichen 1St problematisch n des unterschied-
Ländern noch Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westtalen und lıchen Scheidungsrechts, dem Unterschied 1ın der Alters-
Niedersachsen. struktur un: 1mM Anteil verheirateter Personen, die dem

Rısıko einer Scheidung AauUSgESETZT sınd. Gleichwohl soll
Herausragen (siehe Graphıiık) 1n allen Vergleichsjahren die mi1t der tolgenden Tabelle eın Vergleich ermöglıicht WOI1I-

Stadtstaaten Berlin (West), Hamburg und Bremen. Wäh- den
rend aber 1m zeitliıchen Vergleich OS ) Berlin ıne

TabelleAbnahme tast 0/9 aufzuweisen hat, W as autf
die sıch verändernde Altersstruktur dieser Stadt zurück- Die Scheidungshäufigkeit ın europäischen und außereuropdischen

Staaten, 71970
geht, weıst Hamburg ıne geringe, Bremen dagegen MIt

Je O0OO Einwohner
Ehescheidungen

über 5209/9 die stärkste Zunahme auf. Be1 den Flächen- Bundesrepublik Deutschland
LAaaAaten lıegt Rheinland-Ptftalz mi1it eıner Zunahme VO  3

Frankrei
Deutsche Demokratische Republik 16,0

519 0/9 der Spitze, tolgen Baden-Württemberg und 7,8
Großbritannien 11,3das Saarland. Ahnlich WwW1€e be] der Geburtenentwicklung Israel 87

die katholischen Länder, die VOT eın hıs wel Jahrzehnten Japan 9’
noch ıne hohe Fruchtbarkeıit aufwiesen, den Geburten- Nıederlande 7)

95telf_re_ich 13,41
rückgang akzeleriert und stärker nachvollzogen haben, Rumänıen 4,
hat die Scheidungshäufigkeit ın der etzten eit dort Schweden 16,4

Schweiz 9,6*stärksten ZUSCHOMIMMLCN, die Ziftern noch relatıv nıed- SowjJetunion 26,2
ng Bayern macht ıne Ausnahme, jedoch NUuUr beim Vereinigte Staaten 35©
Jlangfristigen Vergleich, nıcht bei der Entwicklung VO 971 969
1970 bıs 93 diıe ebenfalls ıne Zunahme zeıgt. Hermann Schubnell

InterviewWw

Scheidungsreform FE der Schadigung der Fhe
UuUrc das Recht?

espräc mıt Bundesjustizminister Dr oge!l
ach der Reform des 278 ıst die seıt 1970 ın Gang frage. Halten Sıe für richtig, da{fß die Feststellung der
befindliche Reform des Ehe- b7zay des Ehescheidungsrechts endgültigen Zerrüttung oder, wıe 1mM Regierungsent-
der Stein des Anstoßes 7zayıschen der gegenwartıg regie- wurf heißt, des Scheiterns eıner Ehe 1n eiınem großen Teil
renden sozıallıberalen Koalition und der katholischen der Fälle ausschließlich VO  —$ Trennungsfristen abhängig

wird?(teilweise auch der evangelischen) Kırche. ber die DET-

schiedenen Streitpunkte des Reformentwurfs, der CN-
wäartig ım Koalitionsausschuß des Bundestages für dıie Vogel Um Ihre rage Zu beantworten, mu Man, gylaube
Zzayeıte Lesung vorbereitet wird, sprachen T01LY miLt Bundes- ıch, gleich 1Ns Grundsätzliche gehen. Finverständnis Z1bt
Justizminıster Hans-Jo chen Vogel CS, sSOWweıt ıch sehe, VO  3 allen Seıten darüber, daß die

Möglichkeit geschaften werden soll, ıne Ehe, die Zzerruttet
Herr Mınıster Dr Vogel, den meılisten iSt, die als Lebenswirklichkeit oder als Chance ıhrer

strıttenen Punkten der demnächst verabschiedenden Wiederbelebung nıcht mehr x1bt, auch dem Rechte nach
Eherechts- bzw Scheidungsreform gehört dıe 5S0S Fristen- lösen. Das 1St bei vielen Gelegenheiten bekräftigt WOI-
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den Im Einklang damıt Sagt der Entwurt Grundtat- dıesem Vorhaben wirklıch noch 1Ne einheitliche Meınung
estand He ZzZerruttfetfe Ehe se1l auf Antrag Ehegat- der Opposıtion gibt Es x1ibt der Opposıtion Be-
ten scheiden Ebentalls anerkannt und überall reich der siıch mehr argumentatıv auseinandersetzt und
Rechtsleben als relevant akzeptiert 1ST daß der Zeitablauf zibt anderen Bereich der der Konfrontations-
für d1e Feststellung VO  3 Tatbeständen 11 erhebliche Rolle methode tolgt und nach dem Stichwort sgroßen Vor-
spielen ann Im Regierungsentwurf heißt deswegen, bıldes 9808  ' auslotet ob auch hier iNe totale Konfronta-
WEeNnNn die Ehegatten drei Jahre oder länger leben, LION parte1ıpolıitisch nützlıche Emotionen ewegung
dann wırd daß dıe Ehe gescheitert 1ST, da{ß S1C setzen könnte Das Krätteverhältnis der beiden ager 1ST

als Lebenswirklichkeit nıcht mehr besteht un die Lebens- tur miıch nıcht Sanz überschaubar Be1 den sachlich Argu-
erfahrung Sagt uns, daß diese Vermutung hohen mentierenden insotern würde ich Ihnen Zustimmen, dürfte
rad Wahrscheinlichkeit tür sıch hat e solche Lösung wahrscheinlich als ein Auteinanderzu-

gehen aufgefafßßt werden

„Noch einmal Gegenstand VO  =

Überlegungen?“ „ESs geht S Abwägungsfrage
S1e SCH hohen rad VO  } Wahrscheinlichkeit Wırd die Dreijahresfrist ohne Wiıderlegbarkeıt WI1e

aber dıe soz1allıberale Koalıtion auf Unwiderlegbar- Grunde jeder FrıstenautomatısmMus nıcht Recht
keıt der Vermutung als ungerecht empfunden, eiınmal weıl dem, der die Ehe

ZEerruttet hat den Vorteıil scha f} MItTt Hilfe der Frist Aus

Vogel Der Streit hat sıch der Tat nıcht darüber ent- der Ehe endgültig auszuscheren, und ZU anderen, weıl
zündet, ob diesen hohen rad VO  3 Wahrscheinlichkeit dem, der der Ehe testhalten will, Falle der Schei-
gibt oder nıcht sondern darüber, ob nach Ablauf VO  S dreı dung nach der Dreijahresfrist, dıe Möglıchkeıit D  TI
Jahren derjenige, der der Aufhebung der Ehe widerspricht wiırd, eheerhaltende Gründe vorzutragen?
noch die Möglichkeit haben soll diese Vermutung
widerlegen Der Regierungsentwurf hatte ursprünglıch Vogel Da mu{l INa  — ohl doch C1M ißchen ıfterenzieren
diese Widerlegungsmöglichkeit ohne zeıitliche Befristung DerJjenige der der Scheidung widersprechen 11l 1ST

Prozeßpartei Er MU: persönliıch erscheinen, hat auchzugelassen Im Rechtsausschufß des Bundestages hat na  e

eingewendet daß diese Widerlegungsmöglichkeıit Hoft- die Möglıchkeit das Wort bıtten und Aspekte
vorzutragen kann I1T kaum vorstellen da{fß wennNUuNsSsCNH be1 den Beteiligten wecke, die sehr hohen

Prozentsatz der Fälle enttäuscht würden, da derjen1ge, der be1 der unwiıderleglichen Vermutung bleibt der Rıchter
dreijähriger Trennung Gründe für Nıchtzerrüttung ıhm das Wort abschneidet wenn sıch Z.U. (jesamt-

geltend machen 111 den Tatsachen scheıtern komplex außert Relevant wırd Eersiı die Frage, ob uße-
Deswegen hat die Ausschußmehrheit die Unwiderlegbar- TUNSCH, die über den Zustand der Ehe macht, rechrtlich
keit der Vermutung beschlossen noch gewürdigt werden können

Uns geht ausschließlich diesen PunktNach kräftigen Einwendungen seıtens der Kiırchen
spricht mna  3 wıeder VO:'  $ Fünfjahreskompromi(ß

Vogel ein: dann darf ıch auf iNe recht grundlegende undNach der Dreijahresfrist oll die Zerrüttung widerlegbar
leiben, nach fünf Jahren nıcht mehr Wıe stehen Sıe allgemeın respektierte Tatsache hiınweisen Das echt mu{fß

solchen Kompromıifs? generalısieren VWır können MI unseren Rechtsnormen
Sar nıcht arbeiten ohne Generalısierung VO  — Lebenssach-

Vogel Diese rage wırd VOT dem endgültigen Abschlu{fß verhalten Dıe Frage 1ST NUur, VO  3 welchem rad der (sene-
der Beratungen siıcherlich noch einmal Gegenstand VO  e ralısıerung 1i1nNe allgemeıne Regel ohne Ausnahme Ce1i-

Überlegungen sein Wır führen gegenwartıg SOZUSAaSCNH be- laubt 1ST Diese Frage stellt sıch auf soundso vielen Rechts-
gleitende Gespräche MI den gesellschaftlıch relevanten gebieten, und dıie Mehrheit des Rechtsausschusses WAar eben
Krätten mML dem Katholischen uro und MI1 dem der Meınung, die Zahl der Fälle, denen noch 1nNe

Wıderlegung geben kann, SC1 VO  3 der Lebensrealıtät herRat der EK  r Man hat Argumente ausgetauscht und ıch
gylaube, INan 1ST 1U  —$ der Phase, der INa  } dıie Argu- SCI1NS, dafß S1C dıe Verallgemeinerung nıcht

beiderseıts überdenkt Unzumutbarem macht ber der Regierungsentwurf Waflt,
das mMuUu iıch wıeder SagcChNn, und als Mitglied der

Deutet sıch damıt auch ein Kompromifß MIt der pPar- Bundesregierung und Mınıiıster habe iıch miıch zunächst eln-

lamentarischen Opposıtion an”? DIe Einwände der Kırchen mal Regierungsentwurf Orıentleren, diesem
und der Opposıtion kommen 1ı diesem Punkt einander Punkt 1abweichender Meınung
n WILIL vorsichtig sehr nahe?

ber WAalIc be] aller Plausıibilität der Zerrüttungs-
vermutun eın Scheidungsrecht Sınne der WahrungVogel bin I1T nıcht mehr ganz sıcher, ob



280 Interview
der Einzelfallgerechtigkeit bei aller Berechtigung VO  . siınd dıe Fälle, iın denen der beiderseitigen Erklä-
Generalısierungen noch ıberal, WCNn dem Scheidungs- rung noch ıne exıistente, also reale Ehe geht, wahr-
unwilligen nıcht einmal dıe Möglıchkeit schafft, ın rechts- scheinlich ger1ng, da{fß s1e rechrtlich nıcht mehr erfaßt
relevanter Oorm Gründe die Endgültigkeıt der Zer- werden können. Sıe werden Ja kaum in eiıner SpONtanen
ruttung vorzutragen? Aufwallung VOTL Gericht beiderseitig die Scheidung tor-

dern. Sıe mussen sıch Ja Vor dem Scheidungsspruch 1ın einer
Vogel weiß nıcht, ob das wirklich ein Problem der schriftlichen Vereinbarung über dıe Sorge für dıe Kinder,
Liberalität ISt, denn eın noch lıberales Recht, ıch SaSCc über das Besuchsrecht, über die Auseinandersetzung hin-

noch einmal, wırd ohne Zew1sse Verallgemeinerungen sıchtliıch der gemeınsamen Wohnung und des Hausrats und
nıcht arbeıiten können. Es 1St Ja schon iıne cchr starke Ver- über den Unterhalt verständigt haben Sıe mussen sıch,
allgemeinerung, daß WIr bei uUuNseTeTr Rechtsordnung davon sıehe Versorgungsausgleıch, auch über die rage der Auf-
ausgehen, dafß rechtskräftige Urteile richtig sınd. I)Davon teilung der Rentenanwartschaften ausgesprochen und VeEI-

lassen WIr schon n des Aspekts der Rechtssicher- ständıgt haben Das sınd erhebliche Barrıeren, und ich
heit doch gut wI1e überhaupt keine Ausnahme behaupte Sanz grundsätzlıch, da{ß die Scheidung durch das,
Das 1St doch nıcht unlıberal. uch beim größten Wohl- WAS hiıer kommt, keineswegs generell erleichtert wird, SON-

wollen kann ich nıcht erkennen, da{ß WIr dabe!1 mıiıt dern dafß, verglıchen mıt dem heutigen Recht, and
einem zentralen Konflikt zwıschen unterschiedlichen Wert- dessen, W as ıch Jetzt aufgezählt habe und W as im Augen-
ordnungen tun haben, sondern geht ıne Ab- blick der Verhandlung bereits geklärt se1ın soll, die Hur-
wägungsfirage den eın aNzZeCS Stück höher werden.

dıe aber 5Symptom eines Wertkonflikts se1n oder Das oilt ohl 1M Blıck auf das Verfahrensrecht,; viel-
einem solchen werden annn leicht wWenNnn der Versorgungsausgleich voll realisiert

werden kann auch 1im Blick auf dıe Gestaltung des
Vogel Natürlıch kann dıe Quantıität ZUF Qualität werden, Scheidungsfolgerechts, aber doch ohl kaum bezüglıch der
1ber 1er scheint mır dieser Punkt nıcht erreıicht. Fassung der Scheidungsgründe. Durch die Erleichterung

der Scheidung nach dem Grundtatbestand und der gleich-
Sa automatıschen Wırkung der FErıisten werden die Bar-

„Ich ehaupte, aß die Hürden eın ganzeS rieren doch ohl nıedriger
uc|er werden“

Vogel Neın, ıch würde SdgcCH, dıe Scheidung wırd bisher
Wenn aber nıcht 1Ur dıe Unwiderlegbarkéit 1mM Falle dadurch erleichtert, da{(ß INa  _ sıch schon scheiden lassen

der Dreijahresfrist vorausgeSsetZL, sondern 1m Falle e1ın- kann, solange die Regelung der Folgen noch dahinsteht.
verständlicher Scheidung nach eiınem Jahr Trennung dem Wenn dann die Scheidung bereits rechtskräftig lSt, 1St Eerst
Rıchter untersagt wird, prüfen, welcher rad der Zer- noch eın Jangwieriger Streıit über die Scheidungsfolgen
ruttung tatsächlich vorliegt, dann lıegt das doch auf der durchzustehen. Dabe!] geht Dınge, die VOTL der Schei-
gleichen Lınıie, 1Ur dafß hier die Institution Ehe dung vielleicht Sar nıcht oder nıcht genügend bedacht WULI-

selbst geht den urch den geplanten Entscheidungsverbund mussen,
iınsbesondere bei der einverständlıchen Scheidung, die

Vogel Erstens wüuürde ıch SCH, hier ISt das Indiz dafür, Scheidungsfolgen VOLr der Scheidung geklärt werden. Das
dafß die Ehe gescheıitert 1St; noch stärker, denn Zur e1n- bedeutet, die Beteiliıgten werden noch viel stärker auf die
Jährigen Trennung kommt Ja das beiderseıitige und VOTL Problematık dessen gestoßen, W as s1e 11U tun wollen.
Gericht aufrechterhaltene Verlangen nach Scheidung hın- bleibe dabe1 die Barrıeren werden eher höher

Zweıtens wırd eın Rıichter nıcht gehindert, be1 der
Verhandlung auszuloten, ob beide Ehepartner auch LAL- Der Entscheidungsverbund wırd durch den Regıe-
säachlich noch Scheidungsverlangen festhalten, und rungsentwurf 1Ur 1m Verftahrensrecht verankert. Der Bun-
&1bt Ja 1mM Zweıtelsfall die Aussetzungsmöglichkeit nach desrat und dıe Unionsparteıen möchten eın generelles
dem 614 ZPO Scheidungsverbot, wenn MmM1t dem Scheidungsspruch nıcht

die Regelung der Scheidungsfolgen wenıgsfens 1mM Be-
aber nıcht bei Trennung VO einem Jahr und zug auf dıe Kınder gekoppelt ISt, und s$1e möchten den

darüber Verbund 1ın das Recht der Scheidungsvoraussetzungen
selbst aufnehmen. Wäiäre das nıcht die sauberere Lösung als

Vogel Wenn nach dem Grundtatbestand geschıeden ıne 1mM übrigen begrenzte Verankerung 1m Verfah-
rensrecht?werden soll,; kann der Rıichter die Scheidung bıs einem

Jahr AaAaussetzen. Wenn aber beide VOL Gericht daran fest-
halten, da{ß S1e geschieden werden wollen eın Richter Vogel Ob der Entscheidungsverbund auch 1mM Sachrecht
spurt Ja, ob Sınn hat, noch einmal nachzufragen, ob oder 1U  — 1m Verftfahrensrecht verankert 1St, macht 1im Er-
auch alles richtig überlegt 1st dann würde iıch meınen, gebnis keinen großen Unterschied. Wirklıche Unterschiede
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bestehen, da haben Sıe recht, 1mM Ausmaß des zwıngen- materiell schlechter steht als die schon seit dreı Jahren
den Entscheidungsverbundes. Sıe betreften die Schei- getrenNNt ebende nıcht geschiedene. ein Wort ZAULE:

dungen AaUuUSs dem Grundtatbestand und die Scheidungen „Verstoßung“. Damıt 1St doch oftenbar gemeınt, daß der-
nach Ablauf VO  5 drei Jahren aut Antrag eines Ehepart- jenige, der dıe Zerrüttung der Ehe geltend macht, selber
NerTrs. ber die weiterreichende Fassung des Verbundes Tatsachen ewırkt hat, die ZUur Zerrüttung ührten
kraft Gesetzes, dıe der Bundesrat anstrebt, wırd überhaupt

und der, WECNN die Zerrüttung der Ehe MUt-NUur relevant, WL heiner der beiıden Ehepartner VO  3 sıch
Aus einen Antrag auf den Verbund VO  _3 Scheidung und willıg herbeiführt, weıßSs, da{ß ıhm der Weg ZUrFr Scheidung
Scheidungstolgen stellt. Wenn auch NUur einer da st, der auf jeden Fall offensteht, und der deshalb indırekt Z  an

verlangt, da{fß die Ehe erst geschıeden wird, wenn auch die „Zerrüttung“, dıe Ja nıcht immer unabwendbares Schick-
rage des Unterhalts und der Vermögensauseinanderset- ca] ISt, ermutigt werden annn
ZUNg geklärt 1St, dann mu{ dem Antrag stattgegeben WEeTlI-

den Auch nach dem Regierungsentwurf 1St übrigens die Vogel Nun Zut, damıt geraten WIr wıeder tief 1Ns Grund-
Regelung des Sorgerechts über die gemeinschaftlichen Kın- sätzlıche. Wenn iıch SaRC, kommt darauf A} ob die Fhe
der VO  > Gesetzes SCH auch ohne Antrag eines noch ebt oder die Zerrüttung wenı1gstens wıeder belebbar

1St oder ob S1e das nıcht 1St, dann verliert natürlich derEhegatten ın den Entscheidungsverbund einbezogen.
Der Anwendungsbereich für die weıtergehende Regelung Versuch, den Verlauft der Ehe nachzuzeichnen un heraus-
des Bundesrates 1St also schmal Wer der Scheidung Wıder- zufiltern, WeTr welches Ma{i Verschulden der ein-
stand ENTISCZENSECTIZT, wırd doch ın aller Regel durch seinen getretenen Zerrüttung hat, Sınn und Gewicht. Und alle
Anwalt beraten, diese Anträge stellen, und dann haben Praktiker N unls auch, daß dıeses Nachvollziehen einer
WIr den Entscheidungsverbund. SaNZCNH Ehe und das Heraushiltern der Verschuldensanteıle

unbefriedigend 1St und daß dıe Gerichte damıt weıt über-
ordert sind.

„Das Unterhaltsrecht
iırd die geschiedene Frau besserstellen“ Das INAaS 1n der Regel se1n, aber sibt nıcht genu-

gend Fälle, 1ın denen diıe Schuld oder SCn WIr der aupt-
Der Regierungentwurf sieht ıne 50R Härteklausel verursacher der Zerrüttung eindeutig feststellbar 1st?

VOT, nach der VO  } der Scheidung abzusehen ISt, Wenn s1e
für einen Teıl ıne nıcht zumutbare Härte bedeutet. Aber Vö gel: Ich weiß nıcht, ob Sıe da nıcht einer Täuschung er-
diese Härteklausel bleibt erstens ausdrücklich auf 1M- lıegen. ber selbst WEenNnn dem ware: lle stimmen darın
materielle Faktoren beschränkt, Zzweıtens sibt offenbar, übereın, da{fß eın solcher Sachverhalt, w 1e Ihrer Frage
VOTr allem be;i Ihrem Koalitionspartner, Tendenzen, wne zugrunde lıegt, natürlıch auch durch Zeitablauf iıne ZeW1SSE
solche Härteklause]l überhaupt S SEPFCICHEN. Nımmt na  — Veränderung erfährt. Wır kennen das Institut der Ver-
dıe Unwiderlegbarkeit der Zerrüttung plus Wegfall der jJährung, das Instıitut der Verwirkung, der Zeitablauf 1St
Härteklausel MM  9 kommt INla  - dann dem Sach- rechtlich relevant übrigens auch 1m Kirchenrecht. Und
verhalt einer Verstoßungsscheidung nıcht sehr nahe? Nan kann sıch eshalb meıner Meınung nach Recht

fragen, ob eın Zeitablauf VO  } drei Jahren nıcht eben 1n
Vogel Da 1St. sehr vieles 1n ıne rage eingegangen. Nıe- diesem Sınne wiırkt, da{fß bei der Feststellung, 1St die
mand 111 in der Koalıition die Härteklausel streichen. Sıe Ehe zerruttet oder nıcht, leiben kann.
1St 1ın den Beratungen und be1 der Beschlufßfassung des
Rechtsausschusses geblieben. Die Härteklausel zibt also. Der Begründung der Zerrüttungsfristen durch Ver-

Sıe 1St als immaterielle Härteklausel schon 1mM Regıe- jJährung vermögen WIr jedenfalls autf Anhieb nıcht tol-
rungsentwurf tormuli:ert und VO Rechtsausschufß be- SCcHh ber bevor WIr der Alternatıve Zerrüttungsprinz1ıp
stätigt worden, da bisher nıemand einen überzeugenden Verschuldungsprinzıp noch näher kommen, noch ine
Fall Aaus der Lebenswirklichkeit hat vorbringen können, rage Zur Härteklausel. Kann INa  } da 1m konkreten Fall
1n dem ıne materielle Härte sıch zusätzlich daraus CI- materielle und immaterielle Faktoren überhaupt trenn:

vyeben hätte, daß eın Ehepaar, das schon dreı Jahre DCc- beispielsweise 1im Falle eıner dauerhaft kranken und pflege-
LFeNNT lebt, auch dem echt nach geschieden wırd. Im bedürftigen Frau, dıe VO  - ıhrem Mann SCH einer Jünge-
Gegenteıl, das NECUE Unterhaltsrecht wırd in einer anzech ren und gesünderen Bekanntschaft verlassen wurde
Reihe VO]  e Fällen dıe geschiedene Ehefrau Stichwort
Versorgungsausgleich hinsichtlich ıhrer materıellen Lage Vogel Da möchte ıch doch fragen: dreı Jahre leben die
besserstellen als dıe nıcht geschiedene, die auf iıhren Unter- beiden Sıe 1St krank und pflegebedürftıg. Der
haltsanspruch bei Bestehen der Ehe angewı1esen 1St Infolge- Mann pflegt S1e nıcht. Sıe hat einen Unterhaltsanspruch.
dessen kann ich auch hier NUur Sapch.. Man kann jedenfalls An diesem materiellen Anspruch andert sıch durch die
mMit mMI1r dann darüber reden, WEenNnn Fälle auf den Tisch Scheidung nıchts, 1m Gegenteıl, 1n einer gyanzen Reihe VO  3

kommen, be] denen deutlich und erkennbar wird, daß die Fällen werden 1mM VWege des Versorgungsausgleichs —

geschiedene anı geht Ja meılstens die TAau sätzlıch Anteıle den Rentenansprüchen VO Mann aut

6/29
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die kranke Trau übergehen, möglicherweise als unmıiıttel- damıt INan spateren Vermögenszuwachs partızıplıerenbarer Rentenanspruch die Sozialversicherung kann.

ber 1St nıcht davon auszugehen, da{fß S1e durch einen HK Bei eın materiellen Härten mOögen Sıe recht haben
ber dıe Ausgangsirage WAafr, kann Ina  ' Materielles undGeldanspruch mehr tür ıhren notwendıgen Unterhalrt C1-

reicht als durch den Versorgungsanspruch aufgrund der Immaterielles exakt voneinander scheiden? Immaterielle
Scheidung? Immerhin kann s1e den Geldanspruch zivil- Härten werden häufig mMi1t materiellen zusammenhängen.
rechtlich einklagen, und das Gericht ann auf dıe konkre-
ten Verhältnisse der Betroftenen bei der Bemessung des Vogel Sıcher wırd ıne ımmaterielle Härte nıemand des-
Anspruchs Rücksicht nehmen. SCH verneınen, weil außer der immaterıellen Harte

auch materielle Gesichtspunkte ıne Rolle spielen. ber
Vogel Das 1St eın MıfSverständnıis. Der auf ıne eld- die Haärte U: deswegen bejahen, weıl WAar keine 1MM-
zahlung gerichtete Unterhaltsanspruch, der sıch den materiıellen, seelischen Aspekte vorhanden sınd, aber weıl
persönlıchen Verhältnissen orjentiert, steht der geschiede- 1n spater eın wen1g besser aussıeht, da zögere ıch
NCN Wa auch künftig Hınzu kommt, dafß sıch die
übertragenen Rentenansprüche aktualisıeren können, wenn

S1e pflegebedürftig krank ISt. Diıieser Teıl ıhrer Versorgung Die Aussetzung des Verfahrens L eın
1sSt iıhr also unabhängig VO der Leistungsfähigkeit des Riıegel Übereilungsscheidungen
Mannes sıcher. Deswegen kann ıch gerade be1 diıesem Fall
nıcht erkennen, worın dıe materielle Verschlechterung für Neben der Fristenfrage und der Interpretation der
die Trau estehrt. Ich kann M1r ohl Fälle Aaus dem IMate- Härteklausel bleibt auch dıe Scheidung nach der eher WweIlt-
riellen Bereıich denken, eLWwWA2A der Hauptbeispielsfall für die maschig angelegten Generalklausel, also die Scheidung Aus

immaterielle Härteklausel, da{fß aufgrund des Zustandes dem Grundtatbestand, umstritten. Bedürtte CIy Miß-
eınes Partners nehmen WIr All. der Trau ıne Schei1- brauch vermeıden, in diesem Fall nıcht des Nachweises
dung Aaus dem Grundtatbestand innerhalb e1ınes Viertel- einer qualifizierten Zerrüttung iın dem Sınne, dafß Ta
jahres iıne unzumutbare seelısche Belastung darstellt, weıl bestände vorliegen, dıe dem Klagenden die Weiterführung
S1e keine Chance hatte, sıch darauf einzustellen. Für solche der FEhe unzumutbar machen?
Fille 1St die Härteklausel gedacht. ber einen überzeugen-
den materiellen Fall habe ıch bisher nıcht gefunden. Das Vogel Wenn WIr darauf abstellen, ob die Ehe noch leben-
Katholische Büro hat einen gebildet. Er 1St aber schreck- dıg 1STt oder wıederbelebt werden kann, dann bietet, ylaube
lıch kompliziert, daß ıch immer wieder ühe habe, ıh ıch, dıe Scheidung Aaus dem Grundtatbestand ıne klare
zusammenzubekommen Orientierung, und ıch sehe nıcht recht, WAaTUum INa  - da noch

Facetten hineinbringen 1l Entweder handelt sich ULr

Sıe denken vielleicht den Fall eines Ehepaares, noch eine, Zanz derb auszudrücken, Eheleiche,
das gemeınsam eın Geschäft betreibt und Konkurs be] der keine Chance aut Wiederbelebung besteht, dann 1St
macht 1mM wohlverstandenen Interesse der Beteiligten und der

Gemeıinschaft, dıie Ehe auch rechrtlich lösen, oder zibt
Vogel Ja, und das durch dıe Miıtarbeit der Tau die noch ıne Wiıederbelebungschance, dann darf nıcht geschle-
Krise überwunden hat, und 1U hofft s1e, dafß 1n den näch- den werden. Im übrıgen 1St Ja 1m Zuge der Beratungen
Sten Jahren das Geschiäft wieder aufwärts geht Und da ıne verfahrensrechtliche Regelung aufgenommen worden,
Sagı INan, wWwenn dıe Ehe dem Recht nach bestehenbleibt, dıe dem, W ds Sıe meınen, in IWa Rechnung tragt, die
partızıplert die Tau der Aufwärtsentwicklung des Bestimmung nämlıch, da{fß der Rıchter bei Scheidung AUS

Geschäftes, also einem spateren Zugewınn. Wenn aber dem Grundtatbestand das Verfahren bıs einem Jahr
geschıeden wiırd, partızıpıiert S1e daran nıcht. Ich MU ehr- AuSsSsetizen kann, WenNnn ıhm dıes nach den Umständen des
ıch S  SCH, da{fß MIr angesichts einer solchen Vermaterıalı- Falles geboten erscheint. IJ)as 1STt eın Rıegel VOTLT ber-
sierung der Ehebeziehung gverade bei diesem Fall nıcht eilungsscheidungen.
recht ohl 1St und da{fß ıch ıne wirklıche Härte nıcht CI-

kennen kann. H Y  Vorausgesetzt, der Rıchter macht auch tatsächlich
davon Gebrauch

FEıne Härte 1mM Sınne VO Existenzbedrohung ohl
nıcht, aber ine Verletzung der Billıgkeit aufgrund eınes Vogel zlaube; INa  — sollte dem Rıchter nıcht mMI1t SENC-
spürbaren Nachteıls schon, sofern niét ohnehin einklag- rellem Mißtrauen begegnen. Er wird 1M Regelfall dıe
bar 1ST Möglıichkeıit, 1ne Abkühlungs- und Besinnungsfrist sSet-

ZCMH, nutzen, WenNnn ıhm der Fall noch unklar erscheıint.
Vogel Eın Nachteil Ja, aber ıch frage mıch, ob miıt dem ach Ablauf eines Jahres kann sıch dann das Urteil
Wesen der Ehe wiıirklıch vereinbar 1St, ıne Ehe, dıe Lat- darüber, ob iıne Ehe wirklich gescheitert 1St oder nicht,
sächlich gescheitert 1St, 1Ur deshalb aufrechtzuerhalten, sorgfältiger und präzıser bılden.
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Warum hat InNnan das ursprünglich vorgesehene und, Dıie für die Kınder besonders kritische Phase zwischen

SOWeılt wWIr wıssen, auch im ausländischen Recht anzutref- rechtskräftiger Scheidung und der U, durch mehrere
fende generelle Scheidungsverbot während des ersten Ehe- Instanzen laufenden Entscheidung über das Verkehrs- und
jahres das Katholische Uuro ordert wel Jahre Sorgerecht wird künftig nıcht mehr geben. Ihre rage
gestrichen bzw be1 der Scheidung AUusS dem Grundtat- 1ber zielt darauf, ob ıne Ehe, auch WwWenn S1e zerruttet 1St,

des Wohls der Kındern aufrechterhalten werden ollestand nıcht ıne entsprechende Einschränkung VOL-

gesehen? Gerade diesem Komplex haben WIr ımmer wıeder umm

Beispielställe gyebeten. Man hat uns AUS der Literatur eın
Vogel habe jetzt nıcht prasent, w1e das NAau ın den Beispiel ZENANNT, bei dem VO  - 100 untersuchten Fällen
ersten Vorentwürten VOLr meıner eıt als Mınıiıster wWwel Fälle Anhaltspunkte datür boten, dafß die Tatsache
stand, aber W as Sıe fragen, 1St eigentlıch schon durch meıine der rechtlichen Trennung für die Kiınder und ıhre psychı1-
etzten Antworten mitinbegriffen. Wenn beispielsweise sche Verfassung vorübergehend nachteılıge Wirkungen
ıne Scheidung AUS dem Grundtatbestand nach einem hal- gehabt haben soll Der tür das Kındeswohl entscheidende
ben Jahr oder nach eiınem Dreivierteljahr nach Eheschlie- Punkt lıegt ohl kaum darın, dafß Eltern rechrtlich geschle-

den werden, sondern daß die Eltern sıch de tacto trennenßung begehrt wiırd, dann hat das Gericht die Möglıchkeıit,
nach dem 614 ZPO das Vertahren bıs autf dıe Das, W a4as die Kınder trıfit und W 4a5 dıe Kinder mıtnımmt,

das 1St die Tatsache des Auseinandergehens, nıcht der Um-Dauer eines Jahres ausZzusetzen, daß dıe Jahresfrist,
VO'  3 der Sıe sprechen, 1n dieser individuellen orm 1n der stand, da das, W as schon geschehen 1St, 1U  - auch rechtlich
and des Richters wiederkehrt. Er soll nıcht sofort sche1- vollzogen wiırd. Kime ernsthattes Material auf den Tiısch,
den, W CII dıe Umstände des Falles ıne Aussetzung gebo- das beweıst, da{fß der rechtliche Vollzug dessen, W ds de facto
ten erscheinen lassen. ber xibt auch nach halbjährıiger schon geschehen 1St, noch ıne zusätzliche Belastung dar-

stellt, dann hätten WIr ıne NECUEC Sachlage. ber NUuUrsEhe Fälle, ın denen die Umstände geboten erscheinen
assen, die Ehe rechtlich trennen, wenn sıch lıeren, die Eheleute würden bejeinander bleiben, WEeCeNNn SC
ıne schwere Straftat handelt. dıe Scheidungsmöglichkeit nıcht hätten, 1St, weıl eın hypo-

thetisch, ZUWen1g.
Hätte ein grundsätzlıches Scheidungsverbot für dıe
Ehezeıit gerade angesichts der wachsenden Tendenz Es 21Dt aber doch Fälle, Aaus beruflichen oder

Frühehen nıcht ennoch ıne besondere Bedeutung? sonstigen Gründen Dauertrennung mMI1t Unterbrechung die
Regel 1STt und die Sıtuation tür die Kinder erst durch dıe

Vogel Auch eın grundsätzlıches Verbot könnte keın abso- Scheidung eklatant wırd
lutes Verbot, sondern müdßte eiınes mıiıt Ausnahmemöglich-
keıten sein Und über das Vorliegen der Ausnahme ent- Vogel Der Fall, den Sıe hıer konstruleren, 1St VO  e der
scheidet dann wieder der Rıchter. Wır haben übriıgens Zah- Lebenswirklichkeit her sehr wen1g überzeugend. Wıe ol-
len Aaus Nordrhein-Westtalen. Dort f1elen 1969 VO  z 70 000 len Kinder nıcht merken, ın welchem Zustand sıch die Ehe

der Eltern befindet, wWenNnn der Vater NULr alle Jahre ein-Ehescheidungen NUur 120 auf das Ehejahr. Das sind
vermutlich Nnau dıe Fälle, der Rıchter Ausnahmen mal tür acht Tage vorbeikommt. Außerdem, W as 1St das
zulassen mußte. Dıie richterliche Aussetzungsfrist VO  e 1n (jottes Namen tür ıne Ehe, der Vater NUr hın un:!

wıeder eiınmal kommt und dann TUL, Als obeinem Jahr scheint IMır deshalb das angeMESSCHNC Instru-
ment se1in. Danz normal 1St

Selbst wenNnn der Beispieltall nıcht überzeugt, Ihr
Argument gilt für Scheidungen nach Fristen. Sieht das bei„Was ıst das Gottes amen für eine

Ehe?“ Scheidungen nach dem Grundtatbestand aber nıcht anders
aus”? Hıer leben die Eltern Ja noch nıcht oder noch nıcht

ach der Reformvorlage wırd der Bezug ZUuU Kın- über Jängere eılit
eswohl AaUS der Gestaltung der Scheidungsgründe völlıg
ausgeklammert. Es soll be1 der Frage, ob une Ehe geschle- Vogel: uch be1 einer Scheidung nach dem Grundtat-
den werden oll oder nıcht, keine Rolle mehr spielen. Ist estand 1sSt die Ehe zerbrochen, s1e 1St faktisch LOL. Die Ehe

der Kınder willen aufrechtzuerhalten, würde bedeuten,das nıcht ıne schr individualistische Sıcht der Ehe auf
Kosten der Kınder? das schmerzliche Erlebnis des Zerwürtnisses der Eltern

verlängern. Ich mufß wiederholen: Es 1STt nıicht der Schei-
Vogel Das Kiındeswohl kommt bei der Retform insofern dungsausspruch, der eın ınd triflt, sondern das Auseın-

andergehen der Eltern.stark Zu Tragen, als künftig 1m Gegensatz Z
heutigen echt keine Scheidung nehr geben kann, be1
der nıcht 1m Scheidungsverfahren über das Sorgerecht und Miıt der vorgesehenen Anwendung des Zerrüttungs-
den Unterhalt der Kınder entweder Abreden getroffen PrinZ1ps wırd der Vorwurt verbunden, dıe Scheidung nach
worden sınd oder Regelungen VO  a Amts 11 erfolgen. Fristen degradıere den Richter ZU Notar. Wıegt aber
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nıcht noch viel schwerer der Einwand, dıe Reform nach Das lag ohl wenıger Verschuldungsprinzip
dem chemisch reinen Zerrüttungsprinzıp führe WIr hat- als der Isolierung bzw Überprivilegierung eınes be-
ten die rage schon einmal angeschnitten einer DPer- stımmten Tatbestandes, des Ehebruchs
vertierung des Rechts, WEeNn w 1e 1m Falle der Frı-
sten dem der Zerrüttung Schuldigen erleichtert wird, Vogel Gut, aber lassen Sıe miıch noch auf den anderen
AUuS seınem Verhalten Vorteıle ziehen? Teıil Ihrer Frage nNntiworten. Richtig 1St, da{ß be1 anderen

Scheidungsgründen die Zerrüttung eiıne Tatbestandsvor-
Vogel Da mussen WITr, glaube ıch, das kommende echt AauUSSCTZUNG Wal, 1aber dıe Zerrüttung allein hat nıcht g-
mıt dem geltenden vergleichen. Sıe SCHh der Rıiıchter nügt. Es mu{flÖte noch in vielen Fällen eın Verschuldens-
werde in Scheidungssachen Zu Notar Gut, be] der e1n- MOMeEeNT herauspräpariert werden. Dıie Rechtswirkungen,
verständlichen Scheidung würde iıch dem Sar nıcht ın allen die dann dieses Verschulden angehängt werden, sınd
Konsequenzen wiıdersprechen. ber 1St das denn nach dem aber völlig überdimensioniert. Dıie Lösung, die WIr JEtzZt
geltenden Recht anders? Dort 1st doch> 1U  — miıt anstreben, Sagtl: Entscheidend 1St, ob dıe Ehe als Lebens-
der Madisgabe, dafß die beiden, dıe sıch scheiden lassen wol- wirklichkeit wıeder belebbar 1St oder nıcht. Ist S1e
len, sıch und das Gericht noch eıiner recht unwürdıgen nıcht, dann soll das (jeset7z nıcht zusammenhalten,
Komödie unterziehen musen, ın dem S$1e allgemeı- W 45 schon längst gescheitert 1St. Aus dem Scheitern mMUuUS-
N Augenzwinkern den Anscheıin irgendeines Verschul- SCI] aber dıe Konsequenzen SEZOSCH werden, daß s1e den
denstatbestandes konstruleren. Da halte iıch das, W as bei Menschen, die über Jahre mıteinander gelebt haben,
einverständlicher Scheidung geschieht, für ehrlicher und gerecht w1e möglıch werden. Und VO  ; daher mu ıch
der Würde des Rechts ANSCINCSSCHNCK'. Be1 Scheidungen nach gekehrt fragen: An welchem Punkt dann die be-
dem Grundtatbestand hat der Rıchter künftig ıne sehr seıt1igende Ungerechtigkeit eiın? Das sınd doch die Sche1i-
schwierige Aufgabe vollziıehen, nämlich herauszufinden, dungsfolgen, und diese versuchen WIr da 51bt Ja
ob diese Ehe ın einer nıchtbelebbaren OoOrm CLOL 1St Das 1St auch kaum Wıderspruch gerechter regeln: durch
nıcht eintach. Es wırd langer Gespräche mi1t den Betrof- das Unterhaltsrecht, durch das Versorgungsrecht, durch
tenen bedürfen, der Rıchter wırd vielleicht auch einmal den Entscheidungsverbund USW., und gerade dadurch be-
einen Sachverständigen hören mussen. Schliefßlich hat mühen WIr uns, auch dem esonderen Charakter der
die Aussetzungsmöglıchkeıt, die Erhebung des Sach- Lebensgemeinschaft, die die FEheleute bıs ZuU Scheitern
verhaltes noch sorgfältiger gestalten können. Im Falle mıteinander geführt haben, gerecht werden, da-
der Dreijahresfrist mündet Gespräch wıeder ın die durch, da Renten, die 1n der Person des Mannes -
Frage Wiıderlegbarkeit oder Unwiderlegbarkeıt. Je nach- wachsen sınd, NUunNn auch der al unmittelbar ZUgute-
dem 1St seine Entscheidungsmöglichkeıit größer oder kleı- kommen. Das siınd doch alles Folgerungen daraus, dafß

INa  — den besonderen Charakter der Ehe nıcht eintach ab-WEr . Aber diesem Punkt haben WIr NSCTIEC Gedgnken
schreibt.Ja schon ausgetauscht.

Dennoch, kann INa  a} das Zerrüttungsprinzıp exklu-
„An welchem un SL1V nehmen und verstehen, daß Schuldtatbestände aus

S@eiz die Ungerechtigkeit eın  Da  w der Gestaltung der Scheidungsgründe eintach ausgeklam-
Mert werden dürfen? Be1 der Regelung der Scheidungs-

In der Ablösung des Verschuldungs- durch das Zer- tolgen gelingt dıes Ja ohnehin nıcht SallzZ.
rüttungsprinz1ıp scheint INan w 1e den Stein der
Weısen der Scheidungsgerechtigkeit gefunden haben Vogel Man kann kein Prinzıp, das 1St jedentalls meıine
ber einerse1lts g1bt die Zerrüttung als Juristischen Auffassung, hundertprozentig eın durchhalten. Dıie
Tatbestand Ja auch 1mM bisherigen Recht, andererseıts se1 Wirklichkeit des Lebens wırd der einen oder anderen
die Frage erlaubt: Schaftt seiıne ausschliefßliche Anwen- Stelle Korrekturen ertordern. Auch die Kırche hat Ja 1ın
dung wiırklıch mehr Gerechtigkeit für alle Betroftenen, ıhrem Dogmengebäude vielen Stellen ZeWw1sse Schar-
oder trıtt nıcht eigentlıch 1LL1UT i1ne NCUC, der Ehe noch nıere, damıt dıe Wirklichkeit des Lebens und das Dog-
wenıger gerecht werdende Dogmatık die Stelle S mengebäude nıcht ın eınen krassen Wiıderspruch perd-
alten? ten uch be1 der Eherechtsreform 1St Es x1bt beim

Unterhalt beispielsweise schon 1m Regierungsentwurf
Vogel Im bisher geltenden Recht gyab ımmerhın eiınen iıne negatıve Billigkeitsklausel, und 1St bei den era-
Scheidungsgrund, bei dem auf die Zerrüttung über- tungen 1mM Bundestagsrechtsausschuß ıne posıtıve Billig-
haupt nıcht ankam. Das WAar der Ehebruch. uch 1ne keitsklausel aufgenommen worden, be] der nıcht unbe-
ıcht zerruttete, durchaus noch belebungsfähige oder noch dingt Verschulden durchschlägt, bei der aber dıe beson-
ebende Ehe mufite geschıeden werden, wenn eın Ehe- dere Sıtuation der onkreten Ehe einer Regelung des
bruch nachgewiesen WAAar. Insotern 1St, Wenn ıch rıchtig Unterhalts tühren kann, die VO der generellen Regelung
sehe, 1mM geltenden Recht hier ıne ANSCMECSSCHNE un: VeEeI- abweicht. Beım Sorgerecht hat das Kiındeswohl ent-

nünftige Konfliktsregelung doch nıcht gelungen. schıedenen Vorrang Wenn Sıe sıch als Rıchter Kın-
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eswohl orientieren, dann können natürliıch Tatbestände Schließlich steht noch der Punkt Wıderlegbarkeit oder
plötzlich für die Entscheidung relevant werden, die Sıe Unwiderlegbarkeit 1mM Falle der Dreijahresirist, Ja
vielleicht dem Gesichtspunkt bedenklıches, schuld- Regierungsentwurf und Ausschußbeschluß voneınander
haftes Handeln rubrizieren. Wenn Z Beispiel ıne Ehe abweıchen, 1mM Raum. Das alles bedeutet aber nıcht, daß
geschieden wiırd, weıl der Mann eın biıtterböser Tauge- INa  } TU Verschuldens- und Zerrüttungsprinzip miıt-
nıchts 1St, der als Berufskrimineller seinen Unterhalt VOCI- einander mischt, daß die klare Orientierung Scheitern
dient und sıch die Kınder nıe gekümmert hat, dann der Ehe verlorengeht.
wird jeder vernünftige Rıchter N, das Sorgerecht für

Sıe apcnh, Sıe persönlich se]en bereıt, den Satz, da{fßdieses ınd bekommt nıcht C sondernv die TAau
die Ehe auf Lebenszeıit angelegt 1St, auch 1Ns (zeset7z

Das 1St eın Beispiel, Herr Mınıister. Man schreıben. Ist dieselbe Bereitschaft auch be] Ihrer Fraktion
kann siıch auch einen 1in der Erziehung der Kınder B und beim Koalitionspartner erkennen?
walttätigen Mann oder ıne psychopathische, dıe Zer-
ruttung der Ehe verursachende Tanh vorstellen Vogel Die Bereitschaft, solchen Wünschen entsprechen,

1st nıcht 1U  — be] mı1r vorhanden, auch 1ne IX Reihe
Vogel Auch iın solchen Fällen hındert das nNeuUeE Recht VO Abgeordneten der Koalıtion haben das ın Außerun-
nıemanden einem vernünftigen Ergebnıis. Im Gegen- gCcn SENAUSO artıkuliert.
teıl, gerade das Kindeswohl wırd die Berücksichtigung
solcher Umstände noch mehr erzwıngen als bisher, Wırd das Festhalten der Ehe auf Lebenszeit Jur1-
früher einmal og4a 1mM BGB dıe Faustregel galt der stisch nıcht relevanter, Je mehr e]lnerselts die Ehe

gewı1ssermaisen als lösbarer Vertrag angesehen wırd undschuldige Teıl erhält nıe dıe Kinder über sechs. ber Kın-
der sechs, ob Mädchen oder Bub, mussen Z Mutter, andererseits Verschuldenstatbestände, verstanden auch als
auch wWwenn diese schuldig 1St. Das doch Dogmen, die Verfehlungen gegenüber den objektiven Zielen und Pflich-

wıdersınnıgen Ergebnissen geführt haben ten der Ehe, Au dem Ehe- und spezıell AUuUS dem Sche1i-
dungsrecht ausgeklammert werden?

„Sinn der S ıst die eneliche Vogel So argumentiert gerade dıe katholische Seıite

ebensgemeinschaft“ HK: } Unseres Wıssens wırd diese Meınung auch VO  - der
parlamentarischen Opposıtion geteiltIn Jüngster eıt z1bt CDy VOL allem se1tens der Oppo-

S1t10N, dıe Forderung nach eiınem noch nıcht näher austor-
mulierten Mischsystem VO  e Verursacher- und Zerrüt- Vogel annn gerade 1n rechtlicher Betrachtung dıie
tungsprinzıp. Wären Sıe hıer über die geschilderten a Stichhaltigkeit dieser Argumentatıon nıcht voll anerken-
bestände 1M Scheidungsfolgerecht hınaus eiınem solchen nen. Ich würde aber umgekehrt N, sol] man

Kompromifß bereit? nıcht 9 das ohnehin drinstıcit und W as jemand noch
1n anderen Worten geSagt haben will, nıcht 1n eıiner sol-
chen Art und Weıse noch einmal Z Ausdruck bringen.Vogel habe nıe Anlafß ZUT Vermutung gegeben, da{fß

ıch VO der allseits auch VO  $ der Opposıtion be1 der
Vermutlich wırd aber solchen Entgegenkom-ersten Lesung und auch VO  3 kırchlichen Stellen beider

Konfessionen ın Denkschriften gutgeheißenen Linıe 1LLLEI1S ın der Formulierung der Vorwurf bleiben, dıe Ehe-
des Zerrüttungsprinzıps abgehen möchte. Und ıch lege rechts- und Scheidungsrechtsretorm halte nıcht genügend
Wert auf die klare Außerung, dafß M1ır be1 Gesprächen Inhalt und 7Zie] der Ehe fest, gehe VO  3 der reinen Ver-
1m Ausloten VO  3 Beweggründen und Meınungen gesell- tragsehe Aus

schaftlich-relevanter Kriäfte nıcht darum geht, das nach
langer Diskussion erzielte Einvernehmen über das Zer- Vogel Das (Gzeset7z Sagt ganz klar, dafß Sınn und Inhalt

der Ehe die eheliche Lebensgemeinschaft 1St Der (sesetz-rüttungsprinzıp wıeder 1n rage stellen. Worauft sıch
die Gespräche wiırklıch beziehen, 1St 1mM übrigen ekannt. geber 1ST 1LLUT eın ißchen vorsichtiger geworden 1M Auf-
Sıe wiıssen, 1St sowohl VO  e} katholischer w 1e VO V anl- stellen verbindlicher Leitbilder. Die Ehe selbst aber
gelischer Seıite dıe Aufnahme des Satzes 1in das (zeset7z SC- tafßt vielerlei Elemente, da{fß ıne vollständige Um-
wünscht worden, daß die Ehe auf Lebenszeit geschlossen schreibung gesetzlıch Sar nıcht möglıch ISt, und das Her-
wırd. Er steht WAar der Sache nach schon drın, denn ausgreıfen einzelner FElemente bırgt immer die Gefahr 1ın
heißt Die Ehe 1St unbedingt, und unbefristet wırd S1€e sıch, dafß 1mM Gegenschlufß DESAHLT wird: aha, diese und
geschlossen. ber ıch habe Verständnıis für den Wunsch, jene Elemente, dıe nıcht gENANNT sınd, gehören also nach
da{ß das noch einmal ausdrücklich hineingeschrieben wiırd. Eurer Auffassung nıcht dazu. Diesem Befund entspricht

CD, da{fß INa  - SagtT, Sınn der Ehe 1St die eheliche Lebensge-Sodann hatten WIr Diskussionen über die Aussetzungs-
möglichkeit des Verfahrens tür eın Jahr un: über dıe meınschaft, daß iNna  — aber dıe Gestaltung der Lebensge-
vorhın besprochenen Aspekte des Unterhaltsrechts. meıinschaft 1n ıhren konkreten Inhalten und die Priori-
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taten sehr weıtgehend 1n die Verantwortung der beiden Eherecht, das die Fhe als Instiıtution SOZUSASgECN ZUur Dis-
Partner stellt. posıtıon des Partners stellt 1mM Sınne einer bloßen Ver-

tragsehe und dazu durch das Scheidungsrecht das Aus-
Dıie tehlende Präzıisierung der Grundpflıchten, dıe scheren Aaus dem Vertrag noch erleichtert, bietet keinen

ZUur Ehe als Lebensgemeinschaft gehören, Beistands-
un Treuepflicht, führte indessen Z Vorwurf, dem genügenden Schutz mehr tür diıe Ehe als Instıtution

Entwurt genuge o  a die bloße Namensehe Vogel ])as 1STt eınes der Mißverständnisse, die ıch sehr
bedauere, weıl gerade solche AÄußerungen Emotionen

Vogel Dieser Vorwurt 1St unbegründet. Eıne Namensehe wecken und sıch VO der Realıtät des Entwurtes weıt
1St dadurch gekennzeıchnet, daß dıe geforderte eheliche entternen. mMu nochmals SAagCN: Fuür jeden, der den
Lebensgemeinschaft nıcht esteht. Intolgedessen 1STt die Entwurt unbefangen wertet, wırd erkennbar, dafß die
Namensehe mı1t dem, W as der Entwurf dem Sınn Ehescheidung durch das NWGUG Recht eher schwiıeriger
und Inhalt der Ehe versteht, nıcht vereinbar. Fıne Sanz wiırd. Warum das ISt, haben WIr Ja bereits Beispiel
andere rage ISt, w1e sıch das rechtstechnısch auswirkt. des Vertahrens- (Entscheidungsverbund) und des Sche1i-
Wenn jemand VOTLT dem Standesbeamten erklärt, habe dungsfolgerechts (Unterhaltsrecht, Zt.1gewinn- und Ver-
die Absicht, 1Ur ine Namensehe einzugehen, dann mudfßte sorgungsausgleiıch) erortert.

zurückgewiesen werden, weıl SAl keine Ehe e1In-
gehen 11l Nur werden Sıe mMır zustımmen, da{fß die Es kann se1ın, da{flß diese Gesichtspunkte VO  — kirch-
meısten, die iıne Namensehe denken, das nıcht gerade licher Seıite tatsächlich unterbewertet werden: bleibt
dem Standesbeamten oftenbaren. Wenn aber 1U eın 1ber immer noch dıe Frage, und ıch ylaube, S$1e 1St das
solcher geheimer Vorbehalt gemacht wird, mussen sıch die eigentlıche Problem, die Scheidungsgründe würden auf
Eheleute der Erklärung, ıne Ehe miıteinander einge- K osten der Institution Ehe einseit1g emanzıpatorisch,
hen wollen, testhalten lassen. Es wıird also nıcht dıe alleın VO Indiıyiduum her konzıpiert. Und 1St nıcht

nıcht be] Ihnen persönlıch 1ber 1ın der Rechts-Namensehe zugelassen; ıne Ehe ohne eheliche Lebens-
gemeıinschaft steht nıcht 1m Einklang MI1ITt den Normen politık der soz1allıberalen Koalıition bej der FDP und
un Intentionen des Entwurts. Es wırd lediglich der eiınem syroßen Teıl Ihrer eigenen Parte1 eın ındıvidua-
Nichtigkeitsgrund der Namensehe gestrichen, w 1e 1mM listisches Emanzıpationspathos Werk, das der Bedeu-
geltenden Recht esteht. Das 1STt etztlıch 05 eheerhal- tung der Ehe als Institution zwıschenmenschlicher Bın-
tend. dung nıcht gerecht wırd?

Wıe stehen Sıe denn dem Vorwurf, nach dem Vogel ber al die Dınge bın ıch ımmer cehr I bereit
Eherecht, iınsbesondere durch die Gestaltung der sprechen und diskutieren, da Mag auch Facetten

geben und Nuancen. Die Sozialdemokraten sınd jeden-Scheidungsgründe nach dem Zerrüttungsprinz1p, gewähre
der Staat nıcht mehr ausreichend den Schutz V  j Ehe talls VO iıhrer iıdeengeschichtlichen Entwicklung her für
und Famılıie nach Art GG? den Gedanken der Bindung, der soz1alen Biındung nıcht

1U  — VO  a Sachen, sondern auch VO Personen durchaus
Vogel uch dieser Vorwurt 1St unbegründet. Er wurde ımmer often SCWCESCHL, und das Godesberger Programm
bisher auch nNn1ıe substantiılert. Er 1STt aber da und dort ın bringt das Ja auch ZU Ausdruck. Was miıch StOrt und
Zusammenhänge gerückt worden, die miıch e1n ıßchen W 4S 1n den etzten onaten diese Reform zusehends be-
miıt Sorge erfüllen, weıl INa  — den Eindruck gewınnen lastet, 1STt die Neıigung, die Eherechtsretorm als Mittel
könnte, gehe Konfrontatıionen, bei denen die Sach- einer Konfrontationsstrategie testen, dıe Ja nıcht eın
problematik VO  a den Emotionen zugedeckt wird. Zanz unbekannter Politiker sehr präzıse entwickelt hat
kann dazu 1U  — Sasch, das Grundgesetz schützt 1n Art Solange dıe onkreten Inhalte geht, wırd
die Institution der Ehe, aber gyemeınt 1St VCON der Vertas- Gesprächsbereitschaft jedenfalls seıtens meıner Parte1 nıcht
SUuNg die bestehende Lebensgemeinschaft, nıcht ıne TOTtTeEe tehlen. Und WEeNnNn ıch daran denke, wieviel eıt WIr dem
Ehe, ıne nıcht mehr vorhandene Lebensgemeinschaft. Gespräch mıteinander bereits gewıdmet haben, dann 1St
Wer diesen Vorwurtf erhebt, w1e€e Sıe ıhn zıtıeren, der das schon eın starkes Indız dafür, dafß Wır unsererseıts die
müfßte dartun, da{fß der Art auch ıne nıcht mehr be- ideologisch-emotionale Schlacht nıcht wollen
stehende Lebensgemeinschaft schützen 31l

Wır haben den Eindruck, Ihre Parte1 habe bei der
Entwicklung VO  —$ Konfrontationsstrategien mehr Geschick

„Eines der Mißverständnisse, das iıch sehr gezeıgt ber zuletzt, Herr Mınıster, 1Ur noch ıne rage
ZU Procedere. Wıe sehen Sıe Z eıt die Chancen fürbedaure  66
die Verabschiedung des Entwurts? Werden Sıe, nachdem

Das 1St vermutlich nıcht das Problem derer, die die zunächst abgetrennte Namensrechtsretorm 1m Bundes-
Ihnen diesen Vorwurtf machen, sondern S1e gCnh lassen rat hängengeblieben 1St, die Retorm wıeder einem
Sıe unl5s das Jjetzt zugespitzt tormulijeren eın Gesamtpaket schnüren, oder werden die Schwierigkeiten



08"7Synode
mıt dem Versorgungsausgleich speziell durch das Ren- Gesetzgebungsverfahren weıter ablautfen wırd, aäßt sıch
tensplıttıng die auch innerhalb der Koalıition zibt naturgemäafßs ın den Einzelheiten nıcht voraussehen. Fınes
nıcht VO  3 einer Aufspaltung VO  3 Scheidungs- aber äßt sıch mMI1t Sıcherheit Nn ıne Trennung VO  —$

und Scheidungsfolgerecht führen? Scheidungsvoraussetzungen, Scheidungsfolgen und Sche1i-
dungsverfahren 1in dem Sınne, da das ıne ohne das
andere in raft ZESETZL würde, wırd bestimmt nıchtVogel Dıie Behandlung des Regierungsentwurfs lıegt

nunmehr iın der Zuständigkeıt des Parlaments. Wıe das geben.

Sonderberichterstattung Synode

siebte Vollversammlung in ürzburg
Dıie Mehrzahl der Miıtglieder der Gemeinsamen Synode schnurren der Abstimmungsmaschineri1e, in dıe nıiemand
der Bıstümer in der Bundesrepublik Deutschland tuhr durch markante Diskussionsbeiträge „retardıerende“ Mo-
sıcher nıcht MIt iımmelstürmenden Hofinungen ZUr VOI- bringen ıll Andererseıts ermöglıcht die Kommıiıs-
etzten Vollversammlung nach Würzburg. Zu csehr hat sionsarbeit das Einbringen VO viel Sachverstand iın die

Lexte und eın zähes Verhandeln, das sıch ın der Kunstsıch gerade auch iın bezug auf die anstehenden TIhe-
1LNEeN Nüchternheıt, nıcht n Skepsıs, hın- des Möglichen übDt, ohne be1 durchgehender rasenz
sichtlich der erwartenden Ergebnisse breit gemacht. Zu der Oftentlichkeit vielleicht näherliegende Kompro-
sehr und nıcht ganz Unrecht hatte sıch be] vielen Syn- miı1sse der „rezıproken Unehrlichkeit“ (Prof Leder) e1n-
odalen auch der Eindruck verfestigt, da{fß die Synode be- zugehen.
reits der Getahr moderner Parlamente erlegen sel: dıe
Entscheidungen fallen wenıger 1mM Plenum als 1in Aus- Da zudem VOT dieser Vollversammlung bereits klar WAaäl,

da{fß sachlich nıcht allzuviel Neuem „drın  CC se1n würde,schüssen, Spezıialisten und iın Verhandlungen e1n-
zelner „Kompromiß-Strategen“ hinter den Kulissen. werden dıe Synodalen das VO  - Kardınal Döpfner 1n be-

ZUS autf die Schlufßphase der Synode gebrauchte Bild VOSıcher nıcht SgdalzZ unzutreftend, wenn auch hoch-
greifend, apostrophierte der Synodale Heıinz T'heo Rısse Bergsteiger, „dem der Gipfel nıcht mehr tern «  ISt 1UI ın
die Proftfessoren Böckle und Lehmann (auch Prof Bertsch eiınem ganz bestimmten Sınne haben verstehen können.
müdfßte 1a  z dazuzählen) als die „Kıssıngers“ der Synode. Sıe haben sıcher weıt mehr dıe ühe gedacht, dıe diıe
Sıe verstehen ımmer wieder, durch oft in etzter etzten Meter machen, und daran, W 1e€e kleın und vorsıich-
Mınute eingebrachte „Vorschläge Z (5Uute“ VO Vor- 1g die Schritte seın mussen, die aut den Gipfel führen,
lagen das Schicksal abzuwenden, entweder VO  e der oll- als die weıte Aussicht, die sıch VO  - oben eröftnet.
versammlung abgelehnt oder VO der Bischofskonterenz
nıcht akzeptiert werden. In seiner Rede Eröffnungsabend den Prof arl

Lehmann mı1t eıner Meditatıon umm Thema „ Jesu ChristıEın weıteres Moment der „Frustration“ 1m prozeduralen
Bereich 1St tür manche Synodalen das Übergewicht, das Himmeltahrt und dıe Hofinung der Welt“ einleıitete
die Sachkommissionen haben Nur 1n wenıgen Fällen innerte Kardinal Döpfner die dreißigste Wiıederkehr des
kommt dazu,; da{fß in der Vollversammlung Vorschläge Endes des 7 weıten Weltkriegs und des Zusammenbruchs
der zuständigen Sachkommission abgelehnt werden. In des Nationalsozialismus (vgl ds Heft 262) Er verwıes
der Regel werden die Änderungsanträge behandelt, dabei auf dıe ast der Schuld, dıe VO  3 den Deutschen nıcht
w 1e dıe federführende Kommuissıon vorschlägt: Zustim- vergessScnh werden dürfe, betonte dıe Solıdarıtät der Kirche

MIT „diesem Staat  «“ und seiner Verfassung un: warnte VOLIMUuNg, Ablehnung oder Übernahme der VOTL der Vollver-
sammlung zwıschen Antragsteller und Kommıssıon AUS- einem Umschlagen politıscher Gegnerschaft in ıne Feind-

schaft, in der der Boden des Fundamentalkonsensus Ver-gehandelten Modifikation (dıe VOT allem be] Antragen
der Bischofskonterenz VO  . „synodenpolitischer“ Bedeu- lassen wiırd. Der Weg der Kırche Aaus ihren Nachkriegs--
tung sınd) esonders eutliıch 1St das be] 7zweıten Lesun- krısen tühre über hre geistliche Erneuerung.
SCH, die nıcht gerade Themen gelten, die alle Synodalen Auf der Tagungsordnung standen ın der hıer enannten
gleich bewegen. Hıer gerat dann dıe „Debatte“ Z Ab- Reihentfolge dıie folgenden Vorlagen: „Unsere Hoffnung.


